
510 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (V. G.P.). 

, 
Diese Maßnahme tritt nicht früher in 

Kräft, als sie nicht die Genehmigung des 
Alliierten Rates erhalten hat. 

Regierungsvorlage~ . 
Finanz-Verfassungsg~etz vom 

1947 (F.-VG. 1948). 

Der Nationalmt hat beschl0&5en: 

§ 1. Das Finanz-:Ver'fassungsgesetz regelt den 
Winkungsbereich de8 :Bunlcles und der Länder ,auf 
dem Gebiete cLes lFinanzwesen~. 

I. Finanzausgleich. 

§ 2. OerBund und die übrigen Gebietskör
perschaften tI1agen, .sofern die zustän:dige Ge
setzge!bung nichts anderes hestimmt, den_ Auf
wand, 'der sich aus der iB~orgungihrer Au.f
gaben ergibt. . 

§ 3. (1) Oie Bundesge8etz,geburig regelt die Ver
teilu.ng der Bes1teuerungsnechre nud Albgaben
ertr~ge zwischen ,dem IBund ·un:d den Länldern 
(Geme:nden) un,d kan'n außercLem diesen Gelh:,<:ts,
körper.schatften aUlSlallgemeinen ,Bundesmittdn 
Finanzzuweisungen für ihren V'enwaltungs,auf
w,and ülberhaupt und Zuschül;>se für bestimmte 
Zwecke gewähl"en. : . 

(2) Die Länder sind berechtigt, ihren durch 
sonstige Einna'hm~n nicht g·edeckten Bedarf au·f 
dJ~e Stäche mit eigenem Statut und die Gemeinde
v.erbände umZiUilegen. Durch Bundesgesetz kanin 
ein HÖchst'ausmaß der Landesumlrage f.estgesetzt 
werden. Die Landesgesetzgelbuntg relgdt &e 
Umllegunlg desl Bedarfes der Gettneindelve,nbä'n,ck 
e:nsch:ießlich der 'Von diesen a]~fällhg· awhu
-bringenden: Landesumlage auf die Gemeinden. 

§ 4. Die in den§§ 2 und 3 vorgesehene Re
gelung ,hat in IÜbereinstimmung ·mit der Ver-

, teilung der Lasten der öffentlichen V'eflWoaltung 
zu erfolgen und ,darauf Bedacht zu nehmen,da~ 
die Grenzen der Leistungsfähigkeit der beteilig-, 
t·en Gebi.ets'körperschaften nicht uberschritten 
werden. 

H. Abgabenwesen. 

§ 5. OfI·entliche Ahga'ben können vorbehaldich 
der Be~ti.mmungen ,der §§ 7, Abs. (5), und 8, 
Abo. (5), n~r .au,f Grund von Ge&etzen erhoben 
werden. 

§ 6. Oie Ahgahen'gliedern sich nach dem 
Recht der Gebietsikörperscha.ften zur Verfügung 
über den Ertmg im eigenen Haushalt in folgende 
Haupt- und iUnterformen: 

1. AusschIießliche .Bunde8,abgaben, del'en Er
tmg gan'z ·dem Bund zufließt. 

2. Zwischen Bund und Lä:ndern (GemeinJdIen) 
geteilte AJbga:ben, an .deren Ertrag 'Bund und 
Lä·mder (Gelmeinden) Ibet.eiligt sinld·, mit folgen
den Unitei,[ormen: 

a) gemeimsch.afdiche Bund~.abg.aben; die 
durch den iBunderhöben werden und aus 
denen dem IBund und den Ländern . (Ge
meinden)· Ertra.gsante.ile zulfließen, . 

b) ZlUschlag:~abgahen, ·di:e aus .einer. Stamm~ 
ahgabe des Bundes u'nd ZusIchilägen der 
Länder {Geme:nden) bestehen, 

c) Ahgalben von demsedhen Best.euerungs
. gegensltand: Bundund:Lä,nder {Gemeflllden) 
erheben gleich.artige Abgaben von dem
seLben B:esteuerulllg~gegenstand. 

3. Aussch.ließliche Landesahg,aben, deren Ertfilg 
ganz den Länldern ,zufließt. 

4. ZwilSchen Ländern und Gemeinden geteilte 
Abgaben, an deren Ertrag Länder und Gemeln~ 
den beteiligt sind, mit folgenden UIlt;nformen: 

.a) Gemeinschaftliche Landesabg,a'ben, die 
durch di·e 'Länder erhoben weflden und ,aus 
denen den Ländern und den Gemeinden 
Ertrags,ant.eille .zufEeßen, 

h) Zuschl.agsaJbgaJben, die aus einer Stamm
abg,a:be der Länder und Zuschl~g.en- der 
Geme:'nlden bestehen, 

c) Albg,aben 'von demseUben iBesteu·erungs
'gegenstand: Länder und Geme.in,den er'he~ 
ben gleichartige Abg.aben von .demselben 
'Besteuerungsgegenst,and. 

5. Ausschließliche Gemeindeahgaben, deren 
Ertrag ganlz den Gemeinden .zufließt. 

§ 7. (1) Die iBu~desges:etzgelbung regelt die 
Bundesabg,aben, das sind die lausschließlichen 
Bundesalbg,aben, die gemeinschaftlichen iBundes
abgaben und bei ZuschLags abgaben und Abgaben 
von demseDben Best.euerungsgcgenstand die ,für· 
den Bund 'elrhobene Ahgaibe. 

510 der Beilagen V. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 7

www.parlament.gv.at



(2) Der: iBundesges.etzgebung ist vorbehalten, sondern ,auch .auJ· die:Erhaltung der finanziellen 
Abgaben zulausschließlichen Bundeslabgaben oder Lebensfähig'keit' der .Gemeinden 'Rücksimtzu 
Zlwischen Sund. 'und Ländern (Gemeinden) ge- nehmen.' . 
teilten Abgalben zu erklären undA:bg,aben oder (3)' Neben Sundes,abgaben ,dürfen Zuschläge der 
deren Ertmg' ausschließlich den Ländern ICGe- Länder' 'lGemeinden) :oder gleich,artige Abg,ahen 
meinden) zu über1~&en. Di.eBundesgesetzgebungder :Länder (Gemeinden). von a.emsdben 'Be-

,regelt Art und Auslmaß .der IßeteiiE'guOIg des steuerung;;gegenstand nur mit bundesgeset;z:1icher 
Bundes ;un,d ,der ,Länder ~Geme.inden) an den Ermächtigung t;rhdben wer,den. 
get'eilten, iBundesaJbg,aJpen. (4) Abgaben der Länder (Gemeinden),di:e die 

(3) Wenn Ahg,ahen ,der im § 6, !Abs. :(1), unter Einheit desWährungs-', Wirtschafts- und Zol1-
Ziffer 1 und 2 angdührten Art ,ausschließlich gebiet,es 'Verletzen oder in ihrer Wirkung Zwi
den Ländern IQGemeinden)überlass.en werden, schenzöllen oder sonstigen Verkehrsbeschrän~ 
kann di~ 'Bu!1ide~gesetzg<ibU'n;g ,dlie Ü'berhs:sunlg kungen gleichlkommen, düden nicht e'f1höben 
dies'er A,bgaben davon a1hhänlgi'g machen, ,daß die wer:den, Venbrauchsahg,ahen der Länder i(iGemein
Reg~lurug der Erlhe!bung und VerW1ailtung d:es,er den), die auch ,den. VeI1braudi außerhalh des 
Abg'alben einschließlich ihrer Te'ilung 7Jwischen Geltungsgebietes der IAbg,aben treffen od~r nicht 
Ländern und Gemeinden ZUir Gänze oder hin- g'rund;;ärzlich den ges,amten Vel1bmuch in diesem 
sichtlich ,der Grun,dsätze {Art. 12 un,d 1'5 des Gehungsgebiet erfassen, sind unzulässig. 
Bundesv,e!1fassungSlgeseizes) Idem :Bunld vo~be- (5) D~e Landtesgesetzgelbung kann d:eGemein
halten Ibleibt. Das ,g:eiche gilt hinsichtlich .der im den oder Gruppen von soilehen ermächtigen, be
Zeitpunkt de.s Inkr.afttretens ,dieses :Bundesver- stimmte ,Abg,a'ben ,aulf Grund eines :Beschlusse;; 
fa,ssungsgesetzes vom :Bund für Zwecke der Ge- der Gemeindevertf'etung zu erheben. Solche Lan
meinden erhobenen Ah~lben. Durch :Bun,des- desgesetze milissen die wesentlichen Menkmale 
g·es1etil. ikönnenbestimmte Arten von Ahgalben 'ZlU dies'er Ahg;alben, insbeoondere auch ihr zulässiges 
ausschließlichen Gemeindeabg,aiben. erklärt wer- ,Höchsoousmaß bestimmen. ' 

den. (6) Die Lafiidesgesetzgebung kann ,die Gemein-
(4) Im IÜbrigen kann die Bundesgesetzgebung den oder Gruppen von solchen zur Erhebung 

hinsichtlich der LanideSl(Gemeihide)albgaJben Be-' bestimniter Abgahen verpfLichten oder die [;an~ 
stimmung zur Verhinderung von Doppel- desregierung ermächtigen, im die Gemeinden 
hesteuerun'gen o4er son~ügen ü1ber:mäßigen Be- hest,immte Ahga1ben,zu deren'Erhe/bunlg die Ge
J.astungen zur Anpas;;ung solcher Aibgaben an ·die mei'nden berechtigt 'wär:en, zu erihelben, wenn dies 
Bestimmung'eu de6 Ziwischenstaatlichen Steuer- zur· Aufrechterhaltung oder Wiederhemtellung 
rechtes, zur Verhinderung von !Ersmwerungen des Gleich,gewimtes oder zur iDeckungootimm
d.es Verlkehres oder der ,wirtschaftlichen Bezie- ter !Erfordernisse im Haushalt der Gemeinden 
hungen im Vel'hältnis zum Ausland oder 7.wi· edol'derlich ist. 
schell den Ländern und Landesteilen, zur Ver~ 
h;lnderung der Ülbermäßigen oder verkeihrs- §9. (1) Wenn die Bundesregierung geg,en einen 
erschwerenden IBdastung ,d.er BenlUtzung öffent- Gesetzeslbeschlußeines iLandtagClSuber. :Lat1Jdes~ 
licher Vct1kehrswegeund Einrichtungen mit Ab- (Gemeinde)ahgalben Ein6pruch erhebt und der 
galben und zur Vel1hinderung ,der Sch'äd:,gung der La,ndtag lS,einen Beschluß bei AnwClSenlheit lYon 
Bundesfinanzen tr,effen; ",ie kann zu diesem mindestens ,der HäLfte ,der Mitgliede~ [tArt. 98, 
Zweck·e ~ie notwendigen grundsätzlichen Anord- . Abs. '(2), des Bundes~Verf:assung~:g.es.etzes] wie
nunlge'n' {Art; 12 urud 15 des BU11Ides1vel1fassl\.l'llgs- derholt, so entscheiden, fall;;· ,die Bundesregierung 
gesetz'es)erlas;;en. . ihre Einwendung nicht zurückzieht, da11Üher, ob 

(5) Die Bundesgesetzgebung kann die Gemein- der Einspruch ,aufrecht zu hle~ben hat, der Natio- -
den od:erGruppen 'Von solchen ermächtigen, be- naLrat und der BundelS'fIat durch einen !/tändigen . 

. -stimmte Abg,abenau,f Grund ',eines Beschlusses gemeins·amen Ausschuß. Dieser Ausschuß ,be·steht 
der Gemeindevertr,etung ,auszuschreihen. aus 18 'MitgLiedern, von denen je die Hälfte von 

/ 

§ 8.(1) Die 'aus:s'chheßlichen Landes:CGemeinde)
'abga'ben, die Zuschläge der Länder '(Gemeinden) 
zu Bundesahgaben und die Ahg,aben von dem
selben Besteuerungsg,egenstand :wie eine iBundes
abgabe werden vo~beha'ltlich der .Bestimmungen 
de~ § 7, .Nbs. {3) bis '(5), durch die Landes
gesetzgebung geregeLt. 

(2) Die . LandesgelSetzg.ebung Ikann solche Ab
gaben dem Land vorbehalten, ,sie Zlwischen dem 
Land und den Gemeinden teilen oder den Ge
meinden :überlassen. Sie hat :bei dieser Regelung 
nicht nur auf die finan:zielle Lage 'des Landes, 

jeder der heiden K,öperschaften nach den für die 
Wa.hlvon Ausschüssen nach j'hrer Gesch~fts
ordnurig gdtenden Grund5ätZien der Verhältnis
waihl gewählt wird. Für jedes Mitglied des .stän
dig.en. Auss.chuSi~es rslt in gl~icher IArt ein Er
s,atzmann zu besteHen. Der Bundesroat muß aus 
jedem Landein Mitglied und einen Ersatzmann 
·ent5;enden. Die 'Vom Nationalrat und die vom 
Bundes,mt,ge'wählten Mitgl:ieder wählen je eiJ1.en 
Vorsitzeonden, .die abwechselnd den Vorsitz füh
lifn. Der Aus'schuß ,faßt seine Beschlüsse mit 
Stimmenmehrheit. Der iAus,smuß gibt sich seine 
Geschäftsordnung selbst. nie !Bundesregierung 

510 der Beilagen V. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 7

www.parlament.gv.at



hat hinnen 14 T,agen nadi Einlangen des ·wie·der
holten Ges·etzesbeschlusseS den Einspruch unter 
Anschluß des GesetzesheschlusSe5 dem Ausschuß 
mitzuteilen. Der Ausschuß hat innerhalb einer 
Frist von 6 Wochen seine Entscheidung in der 
cSache zu treffen. Der Gesetzesbeschluß kann 
kundgemamt wer.den, wenn 'der Aussmuß nicht 
innerhalb der ,angegebenen Frist·entscheidet, daß 
der Einsprum der Bundesregierung aufrecht zu 
bleiben hat. 

. § 10. Ist ein von einer GemeindeverlJretung ge
faßter Beschluß lauf Ausschreihung von Abgaben, 
der- ohne tErlassung eines· Landesges·etz·es in Kmft 
treten soll, gesetzwidrig, ·so 'kann ·d,as Bu:nfdes
ministerium für Finanzen von ·der Landes
regierung s·eine Aufhebung verlang.en .. Enfolgt 
diese nicht innerhalb ·eines Monates nach iEin
langen dieser Aufforderung, SO kann das Bun
desministerium fütr Finanzen ·die Aufhebung des 
Beschlusses heim Verf.assungsgericht6holf be.an:'· 
tragen. 

§ 11.(1) Die Bundesabgaben werden, soweit die 
Bundesgesetzgebung nichts ,anderes. bestimmt, 
durch :Organeder Bun,desfinanZlVerwaltung be

. messen, eingehoben unid zwangsweise eingebmcht. 
In'wieweit Organe andl:rer Körperschaften mitzu
wirken haben, bestimmen die Abgabengesetze. 

3 

sungen oder als Bedar1fszuweisungen gewä<hrt 
w·er.den. Bei ·der Brstellung der Schlüssel ist die 
durch6chnitt'liche iBelastung der Gebiet6ikörper-
6chafüen durch ,die ihnen obliegenden ,Pflichtau[
gaben und ihre eigene Steue,rkralft zu berück~ 
sichtigen. BeClarf5zuweisungen können zur Auf
recht·erhaltung oder Wiederherstellung des 

. Gleichgewichtes im Haushalt, :zur DeCkung 
außergewöhnlicher Brfordernisse oder zum Aus
gleich von Härten gewä\1rt werden, 'elie sichhei 
der Verteilung von Ab~aben.ertm:g~ameilen oder 
Schlüsselzuwei6ungen ergeben. • 

(2) Zweckgebundene ,Zuschüsse des Bundes wer-: 
den durch das Finanzausgleichsgesetz oder die 
Bunde·sgesetze festgesetzt, welche die Verwal
tunglSauifgaheri r.egeln, zu deren Lasten die Zu
schüsse zu leisten sind. Entsprechendes gijt für 
Zuschüsse' .de·r Länder ,an ,die Gemeinden i(Ge-
mei.ndeverbände). . 

§ 13. Die Gewährung von Bedarfszuweisungen 
~rid von zweckgebundeneR Zusmüssen kann ,an 
Bedingungen geknüpft werden; ,die der Erha:l
tung oder Her6tellung des Gleichgewichtes ini 
Haushalt der empfangenden Gebietskörper
schrafterio·dienen oder mit dem mit der Zuschuß
leistung verfotgten Zweck zusammenhängen. Die 
gewährende ,Gebietslkörpers.chaft kann sich das 
Remt vorbehalten, die Einhaltung dieser Bedin
gungen durch ihre Organe wahrnehmen zu 
lassen. 

(2) Bezüglich ,der für Zwecke der Länder (Ge
meinden) erhobenen Zuschl:igezu Bundesah

. gaben haben, soweit ·die a3undesgeset,zgebung 
nichts. anderes bestim.mt, die. Orga~e ;der ißun~ I , IV. Kreditwesen. 
desfinan,:lNeI'IW,altung. das ge6~mte. ße:nessungs § 14. (1) Dle Au;fnahme 'VOn Anlehen ([).ar-
und . Emhe'bungsverfah~enemschhe~hc? Vor- lehen) der Gebi.etskö"persch.aften und ihrer er
schtel~un~ ufi,d Absmrd:>u:ng grundsatzli.ch nachwenbswirtsch,a:ftlichen Urixernehmungen bedarf 
den fur dIe S~mmahga'be ,geltenden BeS!-lmmun- zu ihrer Gülti~keitder Genehmigung des Bun
gen· durch'zufuhren. . desministeriums 'tür .Finanzen, wenn die Auf-

(3) Die übrigen Abgaben der' Länder (Gemein- nahme gegen Ausgrahe von Teilschuldverschrei
_ den) werden vorbehaltlich der a3estimmung des -bungen' oder in einer ausländischen Währung 
c § 7, A,bs. 1(3), grundsätzlich durch 0rg.ane jener erfolgen 6011 oder es sich 60n5t unmittelbar öder 
Gebiet5iklörpersch~ften bemessen und eingehoben, 'mittelbar um eine VerpflichtUng gegenüber Aus
für deren Zwecke sie ausgeschrieben werden. ländern handelt. 
Die Landesgesetzgehung 'bestimmt, :inwieweit (2) Im übrigen regelt die Lall'desgesetzgebungdie 
Landes,abgaben von Organen der Gemeinden Au'fnahme von A'nlehen {Dadehen) der Länder, 
(Gemeindeverbände) und' 'Getneinrdea:bg,ahen VOn Gemeindeverbände und Gemeinden. :Falls die 
Organen ,des Landes (der Gemeindeverhände) zu Bundesregierung g.egen einen Geset'zesbeschluß 
bemessen und einzuheben .6ind. SOfern durch 'eines Landuages, durm den die Aufnahme von 
Lande.srgesetz die Bemessung und Eihnebung sol- Anlehen «Dar.lehen) ,allgemein oder für einen 
cher Abg.a·ben iBundesorg,anen übertragen werden EinzeH,all geregelt wird, .Einspruch erhebt und 
sof!, .findet Artiikel 97, Albs. (2), des iBundesver; der Landt,ag seinenB.esmlußwiederholt, gilt das 
fassung5g.a>etzes Anwendung. . im§ 9 vorgesehene Venfahren. 

(4) Vergütungen fü1'" die MitwiIlkung fremder (3) Unt·er erwerbs·wirtlScha[tlichen Unterneh-
Org,ane wel'den durch die Albgraibenge&etze oder mungen einer Gebietskör.perscha.ft :im Sinne des 
durch übereinkommen geregelt. Abs. (1) sind ,auch in 'Form einer Gesellsmaft 

IH. Finanzzuweisungen und Zuschüsse. 

§ 12. (1) IFinanlZzuwei6ungen des Bundes ,an die 

betriebene Unternehmungen zu verstehen,deren 
sämtliche Al1!teile .sich in der Hand von Gebiets
körperscha1ftenbefinden. 

Länder :QGemeinden) und der iLänd~r ,an ,die lGe-' § 15. Der Bund kann den Ländern (Gemein
meinden ,können entweder rals Schlüsse!zuwei- den) Darlehen nur ,aulf Grund eines 'besonderen 
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nundesg·eseuzes oder des iBundes,finanzg,esetzes I 
ge,währen. J);as gleiche gilt für ·eine Beteiligung 
der Länder IQGemeinden) ',an Einnahmen des i 
Bundes, die nicht aus IP>bgahen herrühren. § 13 I 
gilt .sinngemäß mich in diesen IFällen. 

V. Haushaltsrecht und Finanzstatistik. 

§ 16. (1) Das Bundesministerium {für Finanzen 
kann im !Einvernehmen mit dem Rechnungshof 
Form und Gliederung der Vomnschläge und 
Rechnungs'aJbschlüsse der' Gebietsikörperschaften 
insqweit reg.eJn, als ,dies zur Vereinheitlichung 
erforder,lich ist. D~· Bundesministerium ftÜr Fi
nanzen ist herechtigt, sich ·die Voranschläg.e und 
Rechnungs·abschlüsse· der. Gebietslkörperschaltte.n 
vorlegen zu Iassen und Au61künÜe über deren 
Finarizwirtscha'ft einzuholen. 

(2) Eine Abtretung oder Verpfändung 'von Ab
galbenrechten, Abgtahenertragsanteilen und 'Ver
mögerwrechdichen Ansprüchen, die ,den Göbiets
körpenschaften' mit Ausnahme der Länder der 

- Landeshauptstädte und der Städte mit eigenem 
·St.atutauf Grund des lFinanzausgleichsgeserzetS 
gegen .den Bund oder andere Gebiets1körper
schaften . zusteheIl, ist unzulässig. Eine • Zwangs
,vollstreckung ,auf solche Rechte und Ansprüche 
findet nicht statt. Da~ Bundesministerium für 

Finanzen kann .auf Antf,ag der Landesregierung 
Ausnahmen von dies·emVerbot bewilligen. 

VI. Fristenlauf, Übergangs- und Schluß-' 
bestimmungen. 

§ 17. (1) Für ,die iBerechnung der in diesem 
Bundesverfassungsg,esetz vorgesehenen fristen 
gelten die 'Best.immungen ,der§'§ 32 und 33 des 
Allgemeinen Verrw,aItungsverfah'rensgesetzes vom 
21. Juli 1925, !B. G.Bl. Nr. 274. , 

(2) Abgalbenrechtliche V0115chrift.en des Deut
schen Reichsrechtes, die ;auf Grund des Gesetzes 
vom' 8. Mai 1945, St. G.Bl. iNr. 12, vorläufig 
anzuwenden sind, hleiben, soweit die Reg.eJung 
nach den \Besnimmungen dieses Bund.ewerf.as
sungsgesetzes in ·die Zuständigkeit' der Länder 
fällt, als landesrechtliche Vorschriften weiter in 
Kraft. 

(3) Dieses Bundesverf:a·ssungsgesetz tr,it.t mit 
,1. Jänner 1948 in Wirksamkeit. Gleichzeitig tritt 
d~s Finanz-Verf,assungsgesetz,B. G. 'BI. Nr. 61 
vom Jahre 1931, außer Knaft. 

(4) Mit der Vollziehung dieses Bundes1ver-. 
f,assungsgesetzes ist, soweit nicht das Bun.desmini
sterium fiür:Finanzen ausdrücklich· mit der Voll
ziehung heauftl'lagt ist, d:ie Bundesregierung 
betmut. 

Erläuternde Bemerkungen. 

Narchder .Bef.r.eilU!l1g ö.sterroe:i,chs konnoe a,n ein~ 
sofortä,ge Ne'liregelfllil1g der fina;uZliellen Aus
ein.a<nderS1etzulljg zwischen .dem St'aat und ,den 
übrig,en GebietSkörpers,cha:ften, .aJbgesehen. von 
der Unsicherheit der !E;ntwüdu.u.ng ,der w,irtJschaft
l,ichen VI~r:hä:lt.nisse, schon mit Rücksi,cht auif die 
vonema.nder lUiIl'ilhhämi~ilg 'Verwaheten Besa'tzungs
zonen nicht g'eoocht werden. Es wUfide infolge-· 
dessen Um Jahre 1945 :in ,den einzdnen He
satzu1lJgszonen an der fl1ü'heren deutsch-r,echtlichen 
Rege:'ll11lg ,des. F~,na,nz'~l'U~gleichs ,in mehr oder 
minder weit,~eihehdem Umblljg! festg,ehalten~ Die 
Regierungsvorlage ,eines F,inanzausgJ.e1chs-über
gangsgesetz,es 1946 machte ·dann den Versuch, 
eine ciniheitLi,che IÜbel1gangs,lösung .fü~die Jahre 
1946 und 1947 zu $chaHen. . Die BesvimlIIllUJligen 
diese'r Regi,erungsvorlage, .die keine pa,rl:;Lmentari~ 
sehe Erledigung ,gdundlen hat, wel1den seit 1. Jän
ner 1946,sow,elits,ie ,die finanziellen! !LeistlU11Igen 
des Bundes !Und ,der übrigen Gelbietsk6'l1per
schaften hetreffen, im Einvernahmen mit den 

Ländern :im Weg,e ,der BevorsehuSiSUng ,clieser • 
Leistungen ta,ts;lch1ich gehandhabt. Die. Wieder
hcrostell'llng Ider Einheit ,des Staates tUll'dder Um
stand, ,daß defmaJlendochsehon ein: g!ewis.ser 
GberhLickü·ber dien ,Frunanzheoorf aUer Gebj'e!s
'körperschaften und die Möglichkeiten sein,er iBe
deckung gegeben i6t, l,alS'senes gerechtf.ertigt er
scheinen, für ,die Z·eit ab 1?48 dlen'Versuch e~ner 
grundsätzlichen Neuregdung Z!U machen. D~,ese 
Regelung soll ,im we'senttichen ,auf ,dJi·e' Regdrung 
des Fän anzau Sjglki,chs z'llf'ückgooifen, die sich in 
österreich ,in. ,der Zeit von 1922 bis 1938 bewährt 
hat und di,e der wi~derherg'estdlten föderali,sti~ 
schen Orgaruisacionsform des Staates angepaßt 
ist. ,Emtsprecherud .dem fl1üther.en osterteichisch;en 
System ,soH der Funa.nza'llsgIoei,ch wiedelr durch 
i.wei Ge~etze geregelt wer,den - ein F.in;anz~ 
Verfassungsg,etsetz, .das im wesentlichen da'ZIU be~ 
"tim mt ist, dieZuständi.gkeiten des Bundes und 
der Länder .aJuf ,dem Gebiete deS FiiUltanZwe'sens 
abzugrenzen,' !Und ein einfaches Bundesgesetz, das 
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gewissermaßen als .1Ausfühl"'ung.~g:esetz. z'umE
na.nz-VerJasSungsg,esetz· {he . tatsächli,ch,e AlUs
gestaolturig ,der f,i,nanz,idlen Auseina11'diersetzung 
zwischen dem Sund! !Und dien übirigen Gebiets
körperschaften zu enthalten hätte. Nach ,der Be
freiung Osterre·ichs WUl"'d.e zwar durch das V.er
fassungs - überleitungs:g.es'etz . das ;Pinan~,.. Ver
fas~UnlgS'ges,erz . vom . 3. März 1922, (ß, G. Bll. 
Nr. 124, in seiner ,durch eine Anzahl von No
vdlen ;geänlckrten, .am 5. Mänz 1933 in Geltung 
gestandenen lFa:.s!Ung (wie\dierv,erilaUitbart .. h Fi
nanz-Ver'f,aslSunlgJSlges,etz, B. G.lBiL Nr. 61 'Vom 
J aihr 19 3J) wieder in Wirlks,amkei<t gesetzt. 
Dieses Verlfa.ssungsgeset'z ist ,a:ber !zum TeiJ' üher
holt. ;P'erner gilbt es Ifür 19<eW:SISC Einri"chtun'gen, 
wie .die Gewäihrung von fih.anza:uwcisungen des 
Bund,es an .di,e iibrigen Gelbietskörpoerschaften 
und ,dias ISystem ,der Um\~egunigdes andcnweitig 
nicht gedeckten Bedarlfesvon. Gelbi,etslkör.p.er
schaJft.en, keine hinreichmde verflassungsrechtlich~ 
Grurud'l'a.ge. En1dlich ist in einem ,dierw,ichtigsren 
Pullikte

l 
nämli.ch :hinsiichdich dl(!rReChte. der 

'BlUnrdesreglerung gegenülbet Geset:ze>1bes:chiliüssen 
der Landtalge' iiJb,er Land!esl~Gemeinde}a:bigJalben 
lnfOllge derWiederinrkra'ftse'tzung ,desl En'anlz
V.el1f,aesunrgsgesetzes, nach dem St,and der Gesetz
gelbuingiln einem !bestimmten Zeitp,unkt di.e 
&echtslage nicht zweifdsfrei.Es &011 daher l3:uch 
.für den venfasc9ungsrechrIichen Teiil des iFinanrz.
au~~leichs. eineZw2r an ·den Grun:dzügen der 
fruheren R.egelounlglfesthla'ltenrde, im übrigen ~ber 
von Üibeiihdlten IBestimmungen fr>eie, den neuen 
EI1fol'dern;issen Rechnung tragende unld, r·echtl'ich 
ei'hJd~uti:g,e Regelung Ig,e'trdBfen ,werden. 

Erläuternde Bemerkungen zu einzelnen 
Bestimmungen. 

I. F i In a n ,z aus g lei c Ib. 

. § 2 "hrin!gt einen hündesstaatlichen Rechts
gl'un:dsatz zum Aus,duck, der, wie der V:er
fa,SlSungSigerichltooof in seiner E'nItscheiidung. vom 
23. Februar 1928, Slig. Nr. 935,'fesltgei;t~1'1t hat, 
in ger Verfassll'ng nicht a'U~d'11Ückilich ausge
sprochen war, ab.er eine sellbslwerst'ändlich.e Vor
aus1setzunig der glan~en lFinianz,verlfia:ssung lbiMet. 
Un>ter Aufwan:d im Sinn ,dlieser iBestimmulIl.lg ist 
sowobJ der Amtsauifrwalntd (Persoml- un,d Sach
aufwand) alLs auchider Zweckaultwand lJU ver
st,elhen. 

§3 s;ch,alHt &e im geltenden iFin)anz~Ver
fas>su1nlg,sg,es<etz mangelnlcl.e IveI1f,assungs'l'ech rli che 
Grund~age für F,inanllJzuweislunigen idies !Bundes 
an die' ülbrilgen Gelbietskiörperschalften un.d' die 
Umlegung des anderweititg nichtt gedeckten Er
for,dern'isses der ,Län!der und Gemeinldeverlbänide 
au'f di,e Inachgeorrdneten Gelbiets~örperschaften. 
Der öS't>erreichischen Finla'nzausgleichstnd:tion 
folgend, wind·ttür die iLänlder' und Gemeinrden 
grundsät,zhh -' von .der VerteilllunlS d!r Be-

" 

5 

sreueruügs,rechte un:d Steuen;rträ'g,e, allsodem 
sog·enanmen Alb g'albente:[u ngss;ys te:m , ausgeg,a'n
gen. FinlanlZzuweisungendes :Bundes an die 
Länder wnd Gemein'den und die Um1egU'ng des 

. anderwei tiig nlichtgeldteck ten iB,ediarfes ,der länder 
sollen daneben nur eine ergä·nz.ende Rolle als 
Bedarfsdeckungsmittel' 's'pielen. Für die Ge
mei:ndeverlbände soU Idem Wes>en di.es>er Körper
smwften errtslPrechend nur :die Uml~gung. als 
Mittel der lDeckung ihres ,Finanzbedarfes m 
Frage kommen. 

11. A hg a tbe we s.en: 
. , . 

§ 5 wiederho'lt ,den schon im'. Fin,anz-V er
JaSlsungsgesetz 1922 entlhailten gewes.enen Grund
sauz, daß A:bg:liben nur ~Uif Grunid' von Gesetzen 
eriholben werlden'düI1fen. E,ine AUSinlaihrpe h:,C'Vo~ 
wird für das :B~chlußrecht der Gemeinden, das 
mitunter auch, ,a'lsOrtsgesetzg,ebun:gsrecht be-· 
zeichnet wurde' vorges,ehen. Dies,er Ausnahme 
kommt .derzeit größere Bedeutung ak früher zu, 
weil di tatsächliche Höhe de,r Gl"und~urud Ge
werpesteuer durch .die Festsetzuu'g der Hebesärze 
dieser St~uern durch Bes'ch'luß idler Gemeindev,er
tr.etung bestimmt w:rd. 

§ 6 h!'ingt .die bisheri,ge Ghederung der Ab
galben in auss,chliemiche Bundesalbigaben,. geteihe 
A:bg.a,ben und ausschließliche lLandesi(Gemein:de)
abg,aben und gliedert inder gleichen Wei.se die 
LandcSi(Gemeinde )abgaben. 

Die §§ 7 und 8 regeln !&e Zustän'&~eiten 
der Bundesgesetzgebu:ng und d~r Landlesgeseoz
gelbUil!g ,aufd:em Gebiete ,des Albgaberuwesens 
unp setzen insbesondere QUch fest, in welchem 
Um'fang ,auch ,die Regelung von Lande6l(Ge
meinlde)albgabendlUrch die 'Buddesg,esetzge:bunlg 
;etfoi~gen Ikann. Neu ist !hier d:e Zulässigkeit der 
bundles·gesetrzdichen iRegeluu,g für Abgaben vor
geselhen, deren Ertra.g Izur GäonCle.den Lähldern 
(Gemeinden) zufli,eßt. :Es handieIlt sich. um eine 
An übeflganlgSiform von, .dengemeinscha.ft
lichen Bundesialbgwben, I&e bUlnde~gesetzlich ge
r-egdt wCrlden und heidenen nUr ein T ei1 des 
Ertrages den Länldern i(Gemei,ndeh) zuflie~i:, zu 
den sonsti,gen ausscMi,eßj.j·chen L,andleslCGe
me:nde)albgalben, be,i ;deneu die Regelung der 
Landesgeset'z.gebung und der ganze Ertr:ag den 
Ländern (Gemeinden) Izukommt. Aus Z,weck
m:äßi'glkeltslgründen und, mit Rücksicht auf .die 
:m Intel'csse· der Wir'tschalft unerläß,lich,eE:n
heitlichlkeit der Rege!u11lg dieser zum Teil selhr 
wichtigen Abg:ab.en erscheint 'es angezeigt, diese 
.aus der letzten deutsch-rechtliche!} Regelung her
rü!hrende übergan'gsiform ibei'zuhelha1ten. Unter 
den Abg.abe'verbotel1 ist gegenüber .dem Fin:anz
Verf:a:ssungsg,esetz 193,1 neu ,die !Bestimm urig des 
§ 8, Abis. (4), über ,die Verhnauchsabg.aben. Es 
handelt sich d,ahei um einen, schon im Reichs
gemeindegesetz vom J ahr,e 1,862 enthalten ge
wesenen GrundSiatz, dessen verfassungs.rechtliche 
Verankerung geboten erscheint. ' 
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§ 9. Gegen!üher dem geltenden Recht {§ 7, 
Abs (5), de.!) Finanz·Nerfilssungligesetzes, ~. G. ~l. 
Nr. 61 vorn Jaihre 1931]'501,1: ,die Zahl -der Ml't
gli-eder .dies stäm:l1igen g~einsamen Au~schusses 
VOn 26 aUlf 18 'heralbgegetJzt wenden, e,:nle ent
sprechende Vertl'etung der einzelnen Län1der 
alber ·daldurch ,g!eslichert wer:den, d:aß dier Bun:des
rat nicht nur ein Mit'g~ied, 's'Ündelinauch emen 
Ersatzmanin 'aus jedem Land zu ents:enden ha.t. 
Im Gegeruiatz zum blsiherügen Recht soH ,dl:e 
Fr,is.r lfür .diie iEntschei!dung des Ausschus's,es von 
14 T:agen ,auf 6 Wochen verlängert werden. 
Wenn der Ausschuß i!llllerihallb dieser !Frist jedoch 
nicht entscheidJet, daß Ider ;Ein'spru~ Idler lBu'ndes .... 
regierung aurfrecht zu bildben :hat, sol:lder Ge
seteesbeschJlu'ß kurud'gemach:t wenden 'kiönnen unld 
dJas Landleslges~d'amit ,in WirksaJmikei,t treten. 

§ 10 übernimmt den § 7, Abs. (10), ,deo 
Finan~~ VerifasiSfUng,sgesletzes 1922, nlUr solll zur 
EntscheildJung richti'genweise . nichtdler Verwa'l
tUl1gsgerichthof, .sonde.mder Verf,,-ssurigs
gerichtshof berufen sein. 

§ 11 entlSpricht ,dem bisherigen Recht, nur soll 
bei den im§ 7, Albs. (3), ~eichneten 
Landesi(Gemeinide)aibga.ben, !fants ,die Bundes'
gesetzgeibun'g d:es· anordnet, das Bem~ungs
und Einheibungwerfa,hren dben~o wie bei 'Bu.ndes
abgaibenvon Organen :der :Bundlestfina.n~verwal
tung ,d!urchgelfiilhrt'werd!en. 

III. F i n a TI 'z z U w ,e is u n, ,g ,e TI u n.cl' 
. Zuschüsse. 

§ 13ü1bemimmt diehereits. im§ 10. des 
Fimne-Verfassrungsgesetzes 1922 für zweckge
bundene 'Beitr~ge vorg,esehene 'M;ögli.chkeit, die 
,Beteiligung des iBunde.!) an ,der 'Kostentr.agung "-n 
bestimmte. 13edingungen zu knüpfen, ,allgemein 
rürBedl~l1fszUlWeisungen und ZuschüslS,e.· 

n:e Vorschr,ilften ·diClSIes Abschnittes werden 
auch a:uf Leistungen dieser Art "auSlg>ededmt, die 
von Lärudern ,den iihJrien nlach!geoI1d!n,eten Ge
bietskörlperschalften goewährt werden. 

IV. Kr,e,d!itwes,en. 

§ 14 sieht eine 'Bindung der iKred.illgeharung 
der Gebietsköl'persch1a'ften nur in einettn Umfang 

. vor, 'der Zur Wahrung d~rgerade .auf diesem 
Gebiet unter den gegebenen. Verhältnissen be- '
sonders eIl1JPlfindIichen Bu-ndes,imereSlSen uner
tißtich ist. Diese Bestimmung soH auch ifiür er
weribslWirtschaftiliche Umemelhmungen ,der Ge
hiets)körpersch,a1ften gelten, da ~OlllSlt eine Um
gehüng . im W~ge der Kreditaulfruahme . durch 
rechtli<:h selbständige UnttemehmUJlJgen vOtn Ge
bietskörpersch,,-ften möglich wäre:' 

§ 15 entspricht dem bilSherigen Rechtszust,and. 
Es . muß ,,-ber der iBul1!desgesetzgebung vor
'behalten . bleiben," die Gewährung von Darlehen 
oder eine Beteilwgwng der ILänder undGemcinden 
an M.C.Ieren als steuerlichen iEinnahmen de:siBundes 
an ibes,timmteBedilJ1gungenzu knüpfen. 

V. H,aushaltsrecht und Fi'n,anz
s t "- ti 5 t i-k. 

§ 16, Ab;;. (1), soll die AufsteHung einheitlicher 
Grul1dlSätze für Form und Glie&rulJ1g ,der Vor-

§ 12: Die geltende FinanzverJassung ist ein- anschlä;ge und Rechnungsa:bochlÜ6sea11er Gebtiets
seitiga,uifdas, sogenannte A1b;galbenteilungs- körperschaften 'ermög~~che:n. Diese Regelung ooU 
sys:tem, das, ist die Verteiilung .von: :ßes,reuerun'gs- durch ,da-s iBundesmini;;terium fü,r Finanzen im 
rechten und AlbglJbenenrägen Unter ,die Gebiets- Einvernehmen mit d~m Rechnungshdf erfolgen. 
könperscha,ften, . a;bgestellt und verp.achlässigt ,das Fer~,er'soll es dem Bu'ndesminrsteil"iilm f,ür 'Fi.nan
System der lFinanzzuweisungenl{lDobationssystem), zene~möglicht we~den, sich die für die Regelung 
von der MöglichJkeit der Gewährurug von: Zu- des .Finan~au5g1eichs unerläßIich'en staciscischen 
schü5sen ,des Bundes. an die Länder (Gemein!den) Grundlagen zu verschaffen, ,jedoch 'Soll ,dadurch 
für bestimmte Zwecke .ahgeseihen, vö]lig. Wie kein 'Eingriff :in &e Aufsi-chts,~chte der Landes
schon. im § 3, Albs. {I}, Ifesngd~, salmen be!,de regierun,g über die ihr nachgoerdneten Gebiets
Systeme mitei,nandler verhunlden werden kannen. körperschaften geschaffen weridlen. SdhstJVerständ
Welche.5i dieser bei.den ISysteme in Anwendung Lich mruß es dem Bundesminis~er!ium für iFinanz,en 
kommen oder in welcher Wei'se ~i:e mit,eimnlder vOl1behaltenhlei!ben, falls ,sich bei reinen Arbeiten 
verlbunden werden so'Hep.,lWird jeweiJ~. durch die Bede~en ge'gendlie Geha'l'ttng von GehietskÖrper
R'e:gelung der tatsächli,chen lfiuanizieUen Aus- ~chaften engeben, das~ Einschreiten .der· LanJdes
einandersetzu1n;g 'zwis,chen dem lßunld unld! den regierung als A'lIifsichtsbehörde zu veran1aSli,en. 
~brige~ Gelbiets,köliperschaiften . ,im Wege.der ckbs. (2). Rechtsgeschäftliche Verfügungen über 
el'~lfachen Bun,dle.s'g,esetege!bunlg zu entsch:eiden Steuerrechte, Abga;benertragsantei,le und ver-. 

"5·eln. ..,' I mögensrech:tliche An~prüche ;}Jus :dem Hi:na;nz-
,Alb~; Cl) ülbernimmt ,aus der .letzten re.ichs- a'lltSgleich ersc~einen mit dem öffent}'ich~::-echtlichen 

il"echthchen Regdung ,des. :FmaIllzam;glelches Charakter :eheserRedl'te . und! An,:;pruche :k'aum 
Fin,anzausgleichs-Vel'Oi':dnung v{)m 30. Oktober vereinhar :tmd in ihren AiUswifikungen auf di,e 
1944, Deuts,chesl R.. G. BI. I S. 282) d:e Unter- öffentlichen Haushalte. bedenklich. Silt! solLen 
scheid'l111g zwisdl·en SchJ1üssd- und BedarfSlZuiWei- da'her gI'Un,ds~tzLich. verboten und :d:ement-
5,ungen und die Gru~dhgen für die ErstelHung sprechend auch ,eine ExekutionsflÜlirunlgl auf ,cliiei>e 
des' Schlüssels für. die Schlüssei1,zuweisungen. Rechte .un,q Ansprü,che ,ausgeschlos~n wefiden. 
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Von diesem Verbot sollen jedoch cEe ,Lä.nder, die I A'bs. (2) soll ,außer Zweifel stellen, daß die 
LancLeShauptstädte un.d Statutfmtädte jedenfalls: ahgabenr,echtiid1en Yorschrilf,ten des Deutschen 
ausgenommen ,se1n. ,Im .frbr~geifi soll eine . AI\.l6-\ Reichsnechtes, ,die auf Grund de,s' Gesetzes vom . 
nahme fliur auf Aniragder 'Lal1'clesregierungdurch S. Mai 1945, St. G. BI. 12, vorläufig in Ge:twn.g 
da's Bund,esminlistervum für' iFinanzen hewillig,t belassen wurden,' soweit nach ',dien iB,estimmunlgen 
werden können. der §§ 7 un,d 8 dieses iBundewer!fas~unlgsg,esletzes 

die Rg,e!umg in d:e Zustän-diigkeit der Länder: fällt, 
y,r. IF r ist e n I 'a u If, übe r ga n g s- u n cl I als landesrechtliche Yor~chi1j,ft,en ~ter gelten, 

S chI u ß be s tim m u I!l gen. da1her durch la.ndesrechtliche Yorschnften -abge
än.dert oder aufgehohen weroon Minnen. Hiebei 

Ahs. (1) &i.eht ebenso, wie dies schon im Art. III I wird im 'Einzelfall nach dem Inhalt der zu 
des Fünanz'ausgleichsgesetzes 1931 bestimmt w,ar, treffenden Regelung ;zu ent9che~den6ein, ob -zur 
für die Boerechnl\Lllg ,der in ,diesem Sundesver- Abänderung oder Aufhebung gemäß Art. 18, 
fassiUn:gsgeSetz vor~esclIenen Fristen -die AnJWen- Aibs. (1) und (2), des Bundes-Y,erf,issungsgesetz·es 
dung der berzüg1lichen fB.esümmun'gen des A'llge- cin Landesg,es,etz erforderl1chist odex (E,e Rege-
meinen Verwaltungsverfahiensgesetz'es vor. lung. im Ye-rordlliuug!lWeg edolge.n kann. 
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